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Anlage 1 zur Verordnung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock über die Ausweisung des 
Denkmalbereiches „Gartenstraße Warnemünde“ 

 
 
Begründung 
 
Der Denkmalbereich „Gartenstraße Warnemünde“ wird unter Schutz gestellt, weil er ein wich-
tiges bauliches Zeugnis der Stadterweiterung und der Siedlungsarchitektur der 1930er bis 50er 
Jahre darstellt. Er besteht aus unterschiedlichen, überwiegend nach typisierten Entwürfen ver-
schiedener Architekten ausgeführten Wohnhäusern, die die wesentlichen Baumerkmale der 
jeweiligen Zeit dokumentieren. Der besondere Wert des Denkmalbereiches liegt in seiner seit 
der Entstehungszeit kaum veränderten äußeren Erscheinung.  
 
Bauhistorische Entwicklung  
 
Der Bau der Siedlung ist verbunden mit dem wirtschaftlichen Aufschwung, den Warnemünde 
seit den 20er Jahren durch die Flugzeugwerke Heinkel und Arado erlebte. Nach 1933 wurde die 
Flugzeugindustrie zunehmend in den Dienst der Aufrüstung gestellt. Mit steigendem Arbeits-
kräftebedarf wurde die Erschließung neuer Wohngebiete notwendig. Südlich der Parkstraße 
wurde ab 1933 eine ehemals von Weiden und Kleingärten genutzte Fläche parzelliert und ein 
lang gezogener Straßenzug, die Gartenstraße, angelegt. Das Siedlungskonzept sah eine reine 
Wohnbebauung vor. Die qualitätsvolle, landhausartige Bebauung entsprach der gutsituierten 
Bewohnerschicht aus Ingenieuren, Beamten und Kaufleuten, die sich hier ansiedelte. Die Bau-
zeit erstreckte sich von 1934 - 42, mit dem Höhepunkt der Bautätigkeit in den Jahren 1940 - 42.  
 
1935 wurden die ersten Gebäude (Nr. 1 und 87) fertig gestellt, entworfen von dem Rostocker 
Architekten Wilhelm Kentzler. Im Gegensatz zu den späteren Bauten sind sie traufständig und 
zeigen individuellere Gestaltungen, angelehnt an Vorbilder aus den 20er Jahren. So besitzt Nr. 
1 ein Krüppelwalmdach und einen über die Traufe erhöhten Erker. 1936 wurde Nr. 3 erbaut, 
(Entwurf Walter Ziege), noch mit einem Materialwechsel von Ziegel- und Putzflächen. Der Bau-
meister Bernhard Brandt errichtete 1937 Nr. 85 und 1939 Nr. 86 als reine Ziegelbauten. Diese 
Gebäude dienten später dem Architekten Hans Beggerow als Vorbilder.  
 
Die Grundstücke Nr. 5 - 12 hatte Ernst Heinkel 1939 erworben und ließ sie ab 1940 nach Ent-
würfen von Beggerow für höherrangige Ingenieure seines Unternehmens bebauen. Er wollte 
so ein werkseigenes Ensemble schaffen. Die Grundstücke Nr. 80 - 84 wurden ebenfalls von 
Heinkel erworben, aber aus unbekanntem Grund nicht bebaut. Dies erfolgte erst 1952/53. Beg-
gerow entwarf einen einfachen Gebäudetyp in den traditionalistischen Formen des propagier-
ten Heimatstils. Variiert wurden die Baudetails wie Fenster und Balkone, wodurch sich ein sehr 
abwechslungsreiches Fassadenbild ergibt.  
 
Die eingeschossigen Giebelhäuser in Backsteinmauerwerk haben hohe spitze Satteldächer mit 
beidseitig stehenden, meist länglichen, teilweise holzverkleideten Gauben. Die Giebelfassaden 
sind schlicht und betont flächig, ohne Sockel, Gesimse und Dachüberstand. 
 
Meist befindet sich im Keller eine Garage mit dominantem Holztor, das mit markanter Farbge-
bung und unterschiedlicher Beplankung oder Kassettierung gestaltet ist. Damals war eine Ga-
rage ein Zeichen für den hervorgehobenen Status der Bewohner.  
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Im Keller befand sich noch ein eigener Luftschutzraum. Der Hauseingang liegt seitlich mit einer 
i. a. ziegelsichtigen Freitreppe. Die Haustüren, ursprünglich mit Fensterschlitz, sind von schma-
len Fenstern flankiert. Alle Fenster sind Weiß und liegen meist bündig im Mauerwerk, die Holz-
rahmen sind nach innen gestaffelt. An der Straßenfassade sind i. a. drei Fenster im Erd- und 
eines im Dachgeschoss angeordnet. Gestaltungsvariationen sind Rundbogenfenster, vorgezo-
gene Fenster auf Konsolen oder Rundfenster in der Giebelspitze; vereinzelt Balkone, an der 
Westseite teilweise vorgezogene Blumenfenster. Die Raumzuschnitte sind großzügig bemes-
sen, an der Gartenseite liegt die Terrasse. 
 
Erst 1952 - 53 wurden die Gebäude Nr. 80 - 84 nach Entwurf von Walter Warreman errichtet. 
Bauherr war die Warnowwerft, die für ihre „technische Intelligenz“ diese Einfamilienhäuser in 
Auftrag gab; daher umgangssprachlich „Intelligenzhäuser“. In Bautechnik und -stil passten sie 
sich der Vorgängerbebauung an. Einzelne Bauelemente sind sogar identisch. Die damals herr-
schende Architekturauffassung der DDR bezog sich ebenfalls auf die „nationale Tradition“. Hier 
zeigt sich eine bemerkenswerte, über politische und ideologische Brüche hinweg reichende 
Kontinuität des Gestaltens und der Vorstellung vom Wohnen bestimmter Gesellschaftsschich-
ten. Wie Beggerows Bauten sind sie giebelständig und ziegelsichtig mit schlichten flächigen 
Fassaden, steilen Satteldächern ohne Dachüberstand, großen Fachwerkgauben, seitlichen 
Hauseingängen sowie auf Konsolen vorkragende Balkone, jedoch sind Grundfläche und Höhe 
etwas kleiner und die Details weniger differenziert. Durch ihren auffallenden Rücksprung mit 
den großen Vorgärten sind die Gebäude als eigenständiges Ensemble erkennbar. Gartenstraße 
79 a wurde 1955 vom Architekten Freienstein als Mietwohnhaus für die Grenzpolizei in völlig 
anderer Gestaltung geplant. 
 
Die Straßenanlage und die Freiflächen wurden sorgfältig gestaltet. Das original erhaltene Stra-
ßenquerprofil gliedert sich in die Fahrbahn mit ursprünglicher Granitpflasterung, beidseitige 
Bordsteine aus Granit und Fußwege mit quadratischen Betonplatten. Die Wege auf den Grund-
stücken sind meist mit grauen Betonsteinen angelegt.  
 
Die Vorgärten prägen den gartenstädtischen Charakter. Die Einfriedungen sind vielfach noch 
aus der Erbauungszeit: Natursteinmauern und -pfeiler mit Metallgittern, z. T. kombiniert mit 
immergrünen Hecken oder Betonpfosten mit Metallzäunen. Spätere Holzlattenzäune oder 
ganz fehlende Einfriedungen sind untypisch für die Erbauungszeit. Durch den starken Rück-
sprung von Gartenstraße 80 - 84 entsteht ein tiefer Gartenbereich. Die beiden großen Rotbu-
chen wirken weithin sichtbar in den Straßenraum. 
 
Abgesehen von einigen An- und Umbauten im Laufe der Jahrzehnte ist die Gartenstraße in 
ihrer Gesamterscheinung fast unverändert erhalten geblieben und hat den Charakter einer 
vorstädtischen Eigenheimsiedlung bewahrt. 
 
Hinweis: Eine ausführliche Analyse und Beschreibung des Denkmalbereiches sowie die  
denkmalpflegerische Zielstellung liegen in der Unteren Denkmalschutzbehörde zur Einsicht 
aus. 
 


